
      
 
Kreisfeuerwehrverband Ostholstein  
Fachbereich – Fahrberechtigung  
Bäderstraße 47, 23738 Lensahn 
 

 
Hallo Kameraden,  
 
in den bisher durchgeführten Lehrgängen „Ausbilder Fahrberechtigungsverordnung“ beim 

Kreisfeuerwehrverband Ostholstein haben wir in einem Themenspeicher Punkte gesammelt, die wir 

hiermit abschließend aufarbeiten: 

1. Ersetzt die Rückfahrkamera und der -sensor den Einweiser? 

Nein, gemäß Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) §9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren  
. 
(5) Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden und beim 
Rückwärtsfahren darüber hinaus so verhalten, dass eine Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen. 
 
und der  
 
GUV-I 8651 (Gesetzliche UnfallVersicherung)  Sicherheit im Feuerwehrdienst C1   S.129 
Das Rückwärtsfahren und das Zurücksetzen, z.B. beim Wenden, stellen so gefährliche 
Verkehrsvorgänge dar, dass diese nach Möglichkeit vermieden werden sollten. Ist ein 
Rückwärtsfahren oder Wenden unvermeidbar, muss eine Person zum Einweisen an geeigneter 
Stelle eingesetzt werden. 
 

2. Handynutzung während der Ausbildung? (Ausbilder) 
 

Die Frage nach der Nutzung des Handys als Ausbilder während der Ausbildungsfahrt ist klar 
geregelt:  

BGH: Fahrlehrer (Ausbilder) ist kein Fahrzeugführer, wenn es ums Handy geht! 
Recht BGH Fahrlehrer FZG-Führer Handy 
Recht OLG Dresden Urteil Fahrzeugführer Fahrlehrer1 

 
3. Ist der Führerschein BE zivil Voraussetzung für MTW + Anhänger Feuerwehr? 
 

Nein, ein Führerschein BE zivil ist nicht Voraussetzung zum Führen MTW + Anhänger  
FahrbVO SH 06-2011 und FahrbVO SH 10-20112 

 
1 Die Dateien sind im Online Speicher 2 LG FahrbVO Vorschriften hinterlegt. 
2 Die Dateien sind im Online Speicher 2 LG FahrbVO Vorschriften hinterlegt. 


